
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

15. Landschaftsversammlung 2020-2025

 An die Mitglieder 

des Landschaftsausschusses

Köln, 11.12.2025
Frau Hüllenkrämer 
Fachbereich 06

Landschaftsausschuss

Freitag, 19.12.2025, 10:15 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

1.  A k t u a l i s i e r t e    T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung    

2. Niederschrift über die 31. Sitzung vom 25.11.2025  liegt bei  

3. Bildung der 16. Landschaftsversammlung Rheinland 
hier: Wahlprüfung und Feststellung des Wahlergebnisses
Berichterstattung:  LVR-Direktorin Lubek

15/3444 B folgt

4. Öffentliche Ausschreibung der Stelle der 
Landesdirektorin/des Landesdirektors (m/w/d)
Berichterstattung:  ELR Limbach

15/3446 B wurde 
nachgesandt

5. Mitgliedschaft des LVR im Verein "Netzwerk Bergische 
Museen e.V.“ 
hier: Benennung einer Vertretung des LVR zur 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Hillringhaus

15/3445 B 

6. Anpassung der Richtlinien zum "Paul-Clemen-Preis" und 
zum "Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR" - hier: 
Änderung des Vergabeturnus 
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Dr. Franz

15/3422 B folgt

7. Anfragen und Anträge    

8. Besondere Vorkommnisse    

9. Bericht aus der Verwaltung    

10. Verschiedenes    

� 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

 

Nichtöffentliche Sitzung

11. Niederschrift über die 31. Sitzung vom 25.11.2025    

12. Personalmaßnahmen 
hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschuss
Berichterstattung:  ELR Limbach

15/3441 B 

13. Übertragung von drei Flurstücken aus dem allgemeinen 
Grundvermögen des LVR in das Sondervermögen der 
LVR-Universitätsklinik Essen
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Herrling

15/3387 B 

14. NEU:  Geplante Vergaben über Liefer- und 
Dienstleistungen sowie Aufträge für freiberufliche 
Leistungen ab einem Vergabewert von mehr als 300.000 
EUR (brutto)
Berichterstattung:  ELR Limbach

15/3447 B liegt bei

15. Anfragen und Anträge    

16. Besondere Vorkommnisse    

17. Bericht aus der Verwaltung    

18. Verschiedenes    

 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

H e n k - H o l l s t e i n



TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung
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15. Landschaftsversammlung 2020-2025

Niederschrift
über die 31. Sitzung des Landschaftsausschusses

am 25.11.2025 in Köln, Landeshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dr. Elster, Ralph
Henk-Hollstein, Anne Vorsitzende
Loepp, Helga
Schönberger, Frank
Solf, Michael-Ezzo
Wörmann, Josef

SPD

Holtmann-Schnieder, Ursula
Prof. Dr. Rolle, Jürgen
Soloch, Barbara für Heinisch, Iris
Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Bortlisz-Dickhoff, Johannes
Fliß, Rolf
Dr. Seidl, Ruth
Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Effertz, Lars Oliver

AfD

Dick, Ralf für Noe, Yannick Niels

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Rehse, Henning beratendes Mitglied

� 
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Die FRAKTION

Thiel, Carsten beratendes Mitglied

Von den Geschäftsstellen der Fraktionen 

Boss, Frank CDU
Kühlwetter, Joachim CDU
Böll, Thomas SPD
Farnoudi, Tanaz SPD 
Blanke, Andreas Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Runkler, Hans-Otto FDP
Wiener, Markus AfD
Kossen, Wilfried Die Linke.
Plötner, Beate FREIE WÄHLER

Verwaltung:

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erster Landesrat Limbach, Reiner
LVR-Dezernent Hillringhaus, Tilman
LVR-Dezernentin Herrling, Nina
LVR-Dezernent Dannat, Knut
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina
LVR-Dezernentin Dr. Franz, Corinna

Baldsiefen, Sonja, LVR-Fachbereich 06
Bußenius, Natalie, LVR-Fachbereich 03
Egyptien, Lukas, Leiter LVR-Fachbereich 06
Fischer, Martina, Leiterin LVR-Fachbereich 14
Gläß, Leonie, persönliche Referentin LVR-Direktorin
Hanke, Lorenz, persönlicher Referent LVR-Direktorin
Hüllenkrämer, Tanja, LVR-Fachbereich 06 (Protokoll)
Laqua, Frank, persönlicher Referent Vorsitzende Landschaftsversammlung
Lenzen, Barbara, LVR-Fachbereich 14
Röser, Ingo, Gesamtpersonalrat
Schneider, Sandy, persönliche Referentin Erster Landesrat
von Berg, Gabriele, Leiterin LVR-Fachbereich 74
Wiese, Waldemar, Leiter LVR-Fachbereich 21
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 06.10.2025   

3. Anpassung des Statuts für den "Ehrenring des 
Rheinlandes" 

15/3426 B 

4. Anpassung der Richtlinien für den "Rheinlandtaler" 15/3427 B 

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 und 
2025 sowie Übertragung von Ermächtigungen für 
Aufwendungen und Auszahlungen in das Haushaltsjahr 
2025

15/3169 B 

6. Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage des LVR 15/3437 K 

7. Stiftung Zollverein; 
hier: Neubestellung für das im Einvernehmen zwischen 
dem Land NRW, der Stadt Essen und dem LVR zu 
bestellende Mitglied des Stiftungsrates

15/3440 B 

8. Anträge der Fraktionen   

9. Anfragen der Fraktionen   

9.1 Zuweisung von Patienten zu Psychotherapeuten Anfrage 15/149 AfD 
K 

 

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/149   

10. Besondere Vorkommnisse   

11. Bericht aus der Verwaltung   

12. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

13. Niederschrift über die 30. Sitzung vom 06.10.2025   

14. Personalmaßnahmen   

14.1 Personalmaßnahmen 
hier: Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

15/3424 B 

14.2 Bestellung zur Prüferin des LVR-Fachbereichs 
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland

15/3406 B 

14.3 Besetzung der Leitung des LVR-Freilichtmuseums Lindlar 15/3442 B 

15. Grundstücksangelegenheiten   
 

15.1 Erwerb des letzten Teileigentumsanteils am Grundstück 
Paracelsusstraße 17 (Gebäude II) in 51375 Leverkusen

15/3322 B 
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15.2 Verkauf einer Liegenschaft in 47929 Grefrath aus dem 
Sondervermögen der LVR-Klinik Viersen

15/3435 B 

16. Vergabeangelegenheiten   

16.1 Geplante Vergaben über Liefer- und Dienstleistungen 
sowie Aufträge für freiberufliche Leistungen ab einem 
Vergabewert von mehr als 300.000 EUR (brutto)

15/3020 B 

16.2 LVR-Frida-Kahlo-Schule, Sankt Augustin 
hier: Vergabe der Freianlagenplanung

15/3429 B 

16.3 Vergabe der Vitrinenbauarbeiten für das LVR-
Landesmuseum Bonn

15/3410 B 

16.4 Zuschlag für einen Liefervertrag über Ökostrom aus 100 
% erneuerbaren Energien.

15/3433 B 

16.5 Vergabe eines Vertrages für konsiliarisch zahnärztliche 
Leistungen der LVR-Klinik Langenfeld

15/3405 B 

16.6 Vergabe zur Beschaffung von Flachwäsche für die LVR-
Krankenhauszentralwäscherei

15/3414 B 

16.7 Vergabe des Rahmenvertrages für den Brandschutz im 
LVR-Verbund für WohnenPlusLeben für den Zeitraum 
vom 01.01.2026 - 31.12.2027.

15/3436 B 

 

16.8 Listenmäßige Mitteilung der Vergabe von Bauleistungen 
(VOB) sowie Architekten-, Ingenieur- und 
Beratungsleitungen für das III. Quartal 2025.

15/3434 K 

17. Erneuerung der Mittelspannungsanlage des Kraftwerks 
der LVR-Klinik Bedburg-Hau

15/3439 B 

18. Stilllegung der Fachabteilung für Neurologie des LVR-
Klinikums Düsseldorf zum 31.12.2025

15/3415 B 

19. Anfragen und Anträge   

20. Besondere Vorkommnisse   

21. Bericht aus der Verwaltung   

22. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 10:40 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 11:28 Uhr

Ende der Sitzung: 11:43 Uhr
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Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die 1. aktualisierte Tagesordnung wird anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 30. Sitzung vom 06.10.2025

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird ohne Anmerkung anerkannt.

Punkt 3
Anpassung des Statuts für den "Ehrenring des Rheinlandes" 
Vorlage Nr. 15/3426

Der Landschaftsausschuss beschließt einstimmig ohne Aussprache:

Der Anpassung des Statuts für den "Ehrenring des Rheinlandes" wird gemäß Vorlage Nr. 
15/3426 zugestimmt.

Punkt 4
Anpassung der Richtlinien für den "Rheinlandtaler"
Vorlage Nr. 15/3427

Frau Dr. Seidl fragt, ob bei den Verleihungen der Rheinlandtaler in 2026 noch ein 
Preisgeld gezahlt werde. Die Vorsitzende informiert, im Ältestenrat sei die Auffassung 
vertreten worden, dass der Beschluss ab 2026 gelte, d.h. für Rheinlandtaler, die in 2025 
beschlossen wurden und in 2026 verliehen werden, kein Preisgeld mehr gezahlt werde.

Der Landschaftsausschuss beschließt einstimmig bei Enthaltung der Stimmen der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

Der Anpassung der Richtlinien für den "Rheinlandtaler" wird gemäß Vorlage Nr. 15/3427 
zugestimmt.

Punkt 5
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit in 2024 und 2025 sowie Übertragung von Ermächtigungen 
für Aufwendungen und Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2025
Vorlage Nr. 15/3169

Herr Hillringhaus führt zur Vorlage Nr. 15/3169 aus. In der Bewirtschaftung 2025 
zeichne sich ein wesentlicher Mehrbedarf im Dezernat Soziales ab, insbesondere in den 
Leistungsgruppen Soziale Teilhabe nach dem SGB IX, dem Ambulant Betreuten Wohnen 
beim Persönlichen Budget und der Hilfe zur Pflege nach SGB XII. Die Entwicklungen 
fänden nicht singulär im LVR, sondern bundesweit statt. Nach den derzeitigen 
Erkenntnissen würden in diesem Haushaltsjahr noch bis zu 50 Mio. € mehr benötigt. 
Zudem werde davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung auch im Jahr 2026 
fortsetze. Frau Detjen fragt hinsichtlich des erhöhten Bedarfes, ob der LVR eruiere, 
woher die Zunahme von Fällen rühre und mit welcher Entwicklung in Zukunft zu rechnen 
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sei. Herr Hillringhaus informiert, der LVR befinde sich in der Ursachenforschung und 
suche entsprechende Einflussmöglichkeiten. Zu ersten Erkenntnissen und dem weiteren 
Vorgehen der Arbeitsgruppe Soziales werde die Verwaltung unter dem Punkt "Bericht aus 
der Verwaltung" berichten.

Der Landschaftsausschuss beschließt einstimmig:

1. Den genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Aufwendungen und überplanmäßigen 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 und 2025 wird gemäß Vorlage Nr. 
15/3169 zugestimmt. 
2. Die anzeigepflichtigen überplanmäßigen Aufwendungen sowie über- und 
außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 werden gemäß Vorlage 
Nr. 15/3169 zur Kenntnis genommen. 
3. Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 
2025 werden gemäß Vorlage Nr. 15/3169 zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage des LVR
Vorlage Nr. 15/3437

Herr Hillringhaus berichtet zur aktuellen wirtschaftlichen Lage des LVR. In Kürze stehe 
die 4. Prognose zum Haushalt 2025 an, auf deren Grundlage auch ein erster Blick auf den 
voraussichtlichen Bewirtschaftungsverlauf 2026 geworfen werde. Hinsichtlich der von 
Herrn Boss gestellten Frage zu dem in der Vorlage aufgeworfenen Mehrbedarf von 175 
Mio. € äußert sich Herr Hillringhaus dahingehend, dass das Dezernat Soziales 
diesbezüglich eine Risikomeldung für das Jahr 2026 abgegeben habe. Risikomeldungen 
aus anderen Dezernaten lägen bislang nicht vor.

Die Berichterstattung zur aktuellen wirtschaftlichen Lage des LVR wird gemäß der Vorlage 
Nr. 15/3437 zur Kenntnis genommen.

Punkt 7
Stiftung Zollverein;
hier: Neubestellung für das im Einvernehmen zwischen dem Land NRW, der 
Stadt Essen und dem LVR zu bestellende Mitglied des Stiftungsrates
Vorlage Nr. 15/3440

Der Landschaftsausschuss beschließt einstimmig ohne Aussprache:

1. Der Landschaftsausschuss stimmt gemäß Vorlage Nr. 15/3440 der einvernehmlichen 
Bestellung von Herrn Tönjes, Vorsitzender des Vorstandes der RAG-Stiftung, als Mitglied 
des Stiftungsrates der Stiftung Zollverein in der Nachfolge von Herrn Schrimpf, 
Vorsitzender des Vorstandes der RAG AG, für die restliche Amtszeit des Stiftungsrates bis 
zum 31.12.2027 zu. 

 2. Die Zustimmung erfolgt unter der Maßgabe, dass der Rat der Stadt Essen eine 
entsprechende Beschlusslage herbeiführt.

Punkt 8
Anträge der Fraktionen

Anträge liegen keine vor.
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Punkt 9
Anfragen der Fraktionen

Punkt 9.1
Zuweisung von Patienten zu Psychotherapeuten
Anfrage Nr. 15/149 AfD

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/149

Die Beantwortung der Anfrage Nr. 15/149 wird ohne Aussprache zur Kenntnis 
genommen.

Punkt 10
Besondere Vorkommnisse

Es gibt keine Wortmeldungen.

Punkt 11
Bericht aus der Verwaltung

Bericht aus der Arbeitsgruppe Soziales
Frau LVR-Direktorin Lubek führt in den Bericht ein und berichtet über die derzeit 
schwierigen Vergütungsverhandlungen. Herr ELR Limbach berichtet zum aktuellen 

Sachstand aus der Arbeitsgruppe Soziales (vormals Arbeitsgruppe Eingliederungshilfe des 

Verwaltungsvorstandes). Die Arbeitsgruppe befasse sich mit kostendämpfenden und 
effizienzsteigernden Maßnahmen in allen Bereichen der Eingliederungshilfe sowie den 
Entwicklungen in der Eingliederungshilfe, im Hinblick auf einzelne 
Vergütungsvereinbarungen insbesondere mit der Frage der Refinanzierung von 
Tarifsteigerungen über die Leistungsentgelte. Für Ende des ersten Quartals 2026 sei eine 
Vorlage vorgesehen, die die Rahmenbedingungen und Leitziele der Agenda 2030 des 
Dezernats Soziales darstellen werde. Er beantwortet Fragen der Herren Prof. Dr. Rolle, 
Böll und Wörmann. Die wörtlichen Ausführungen sollen den Fraktionen im Anschluss an 
die Sitzung zur Verfügung gestellt werden.

Punkt 12
Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Köln, 11.12.2025 

Die Vorsitzende 

H e n k - H o l l s t e i n

Köln, 10.12.2025 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

L u b e k



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/3444

öffentlich

Datum: 16.12.2025

Dienststelle: Fachbereich 06

Bearbeitung: Frau Hüllenkrämer

Landschaftsausschuss 19.12.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Bildung der 16. Landschaftsversammlung Rheinland 
hier: Wahlprüfung und Feststellung des Wahlergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss stellt aufgrund der von den Mitgliedskörperschaften und den 
zuständigen Landesleitungen der Parteien/Wählergruppen übermittelten Unterlagen 
gemäß § 7b Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, S. 657), der zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW, S. 618) geändert wurde, und Ziffer 
7 des Runderlasses des Ministeriums des Innern vom 19.08.2019 (MBl. NRW. S. 364) 
fest: 

1. Die Wahlen in den Mitgliedskörperschaften wurden – wie in der Begründung zur   
Vorlage Nr. 15/3444 erläutert – ordnungsgemäß durchgeführt.  
2. Die 16. Landschaftsversammlung Rheinland setzt sich gemäß Vorlage Nr. 
15/3444 aus 140 Mitgliedern wie folgt zusammen: 

 47 Mitglieder CDU  
 30 Mitglieder SPD  
 21 Mitglieder Grüne 
 20 Mitglieder AfD  
  8 Mitglieder Die Linke  
  5 Mitglieder FDP 
  3 Mitglieder FW NRW  
  2 Mitglieder Volt  
  2 Mitglieder BSW 
  1 Mitglied Die PARTEI 
  1 Mitglied GUT & KLIMA 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Bildung der Landschaftsversammlung

Runderlass des Ministeriums des Innern 
vom 19. August 2019

Die Landschaftsversammlung ist nach den Vorschriften des § 7 b sowie des § 11 Abs. l und 4 und des § 17 der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994  (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 738) und durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), - SGV. 
NRW. 2022 - zu bilden.

1

Allgemeines

Die Vorschriften über die Bildung der Landschaftsversammlung sind aus dem Gesamtzusammenhang der 
Landschaftsverbandsordnung auszulegen. Eine entsprechende Anwendung des Kommunalwahlgesetzes und der 
Kommunalwahlordnung kommt daher grundsätzlich nicht in Betracht.

2

Aufgabenverteilung

Die Verteilung der Aufgaben bei der Bildung der Landschaftsversammlung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften der Landschaftsverbandsordnung. Danach hat die Direktorin oder der Direktor des 
Landschaftsverbandes die Beschlüsse des Landschaftsausschusses vorzubereiten und auszuführen, die bei der 
Bildung der Landschaftsversammlung anfallenden Geschäfte der laufenden Verwaltung zu führen und die ihm 
vom Landschaftsausschuss übertragenen Verwaltungsaufgaben zu erledigen (§ 17 Abs. l LVerbO). Alle anderen 
Aufgaben bei der Bildung der Landschaftsversammlung kommen bis zum Zusammentritt der neugewählten 
Landschaftsversammlung dem Landschaftsausschuss zu (§ 11 LVerbO). 
2.1 
Die Direktorin oder der Direktor des Landschaftsverbandes hat hiernach im Besonderen 
2.1.1
auf den Zeitraum für die Wahl der Mitglieder der Landschaftsversammlung hinzuweisen,
2.1.2
die Anzahl der von den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften mit Erststimmen zu wählenden Mitglieder und 
Ersatzmitglieder zu ermitteln und den einzelnen Mitgliedskörperschaften mitzuteilen,
2.1.3
die Reservelisten der Parteien und Wählergruppen entgegenzunehmen, nach Überprüfung zuzulassen und den 
Vertretungen der Mitgliedskörperschaften unverzüglich zuzuleiten,
2.1.4
die Anzahl der aus den Reservelisten gewählten Mitglieder zu ermitteln,
2.1.5
das Ergebnis der Wahlen in den Mitgliedskörperschaften entgegenzunehmen und die Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Wahlen in den Mitgliedskörperschaften vorzubereiten sowie
2.1.6
das endgültige Ergebnis der Wahl öffentlich bekannt zu geben.
2.2
Der Landschaftsausschuss hat im Besonderen
2.2.1

z0020010
Textfeld
Anlage 2




die Ordnungsmäßigkeit der Wahlen in den Mitgliedskörperschaften zu prüfen und
2.2.2
das endgültige Ergebnis der Wahl festzustellen.

3

Zahl der Mitglieder

3.1
Die Direktorin oder der Direktor des Landschaftsverbandes ermittelt die Zahl der in jeder Mitgliedskörperschaft 
mit Erststimmen zu wählenden Mitglieder (§ 7 b Abs. 2 Satz l und 2 LVerbO) nach den Einwohnerzahlen, die 
bei den letzten allgemeinen Wahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften zugrunde zu legen waren. 
Er teilt den Mitgliedskörperschaften diese Zahl mit.
3.2

Die Zahl der aus den Reservelisten zu wählenden Mitglieder bestimmt sich im Verhältnisausgleich nach § 7 b 
Abs. 4 LVerbO auf der Grundlage der von den Parteien und Wählergruppen bei den letzten allgemeinen Wahlen 
zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften erzielten gültigen Stimmen.

4

Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die Reservelisten

4.1
§ 7 b Abs. 5 Satz 3 LVerbO verpflichtet die Parteien und Wählergruppen zu einer demokratisch legitimierten 
innerparteilichen Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die Reservelisten. Unbeschadet weiterer 
Regelungen für das Aufstellungsverfahren durch Satzungen der Parteien und Wählergruppen muss die 
Aufstellung in geheimer Abstimmung erfolgen (§ 17 des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1116). Jede 
stimmberechtigte Teilnehmerin bzw. jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Aufstellungsversammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
4.2
Die Reservelisten können bereits vor den allgemeinen Kommunalwahlen aufgestellt werden, da hierfür auch 
solche Bewerberinnen und Bewerber in Betracht kommen, die auf Reservelisten für die allgemeinen Wahlen zu 
den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften benannt sind (§ 7 b Abs. l Satz 4 LVerbO).
4.3
Die zuständigen Landesleitungen der Parteien und Wählergruppen reichen bis zum 22. Tag nach dem Wahltag 
der allgemeinen Kommunalwahlen der Direktorin oder dem direktor des Landschaftsverbandes die Reservelisten 
zusammen mit den Unterlagen ein, die eine Überprüfung erlauben, ob die in den Reservelisten benannten 
Bewerberinnen und Bewerber in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 7 b Abs. 5 Satz 3 LVerbO 
geheim gewählt worden sind (§ 7 b Abs. 5 Satz l LVerbO). Es empfiehlt sich, eine Niederschrift über die 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung zu fertigen.
4.4
Die Direktorin oder der Direktor des Landschaftsverbandes leitet spätestens nach Ablauf der Einreichungsfrist je 
eine Ausfertigung der nach Überprüfung zugelassenen Reservelisten den Vertretungen der 
Mitgliedskörperschaften zu (§ 7 b Abs. 5 Satz 2 LVerbO).

5

Zeitraum der Wahl

5.1
Die Vertretungen der Mitgliederkörperschaften wählen innerhalb von sechs Wochen nach Beginn ihrer Wahlzeit 
die Mitglieder der Landschaftsversammlung (§ 7b Abs. 1 Satz 1 LVerbO). Sie können diesen Zeitraum, der 
durch die Einreichungsfrist für die Reservelisten (22.Tag nach dem Wahltag der allgemeinen Kommunalwahlen) 
und die darauf folgende Zulassung durch die Direktorin oder den Direktor des Landschaftsverbandes begrenzt 
wird (§ 7 b Abs. 5 Satz l und 2 LVerbO), bis zum letzten Tag der Sechswochenfrist ausschöpfen. Da die Wahlen 
zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften an einem Sonntag stattfinden, endet die Sechswochenfrist nach 
§ 7 b Abs. l Satz l LVerbO nicht an dem sechs Wochen später liegenden Sonntag, sondern gemäß § 187 Abs. l, § 
188 Abs. 2 und § 193 BGB an dem darauffolgenden Montag.



5.2
Die Direktorin oder der Direktor des Landschaftsverbandes weist die Mitgliedskörperschaften und die für das 
Gebiet des Landschaftsverbandes zuständigen Landesleitungen der Parteien und Wählergruppen rechtzeitig in 
geeigneter Form auf den Zeitraum der Wahl hin.

6

Wahl der Mitglieder

6.1
Alle Mitglieder der Landschaftsversammlung werden von den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften in 
geheimer Abstimmung gewählt.
6.2
Mit der Erststimme werden - in einer Listenwahl (§ 7 b Abs. 2 Satz 7 LVerbO) - die auf die 
Mitgliedskörperschaften entfallenden Mitglieder und zugleich für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied, das beim 
Ausscheiden des mit der Erststimme gewählten Mitglieds nachrückt (§ 7 b Abs. 2 Satz 10 und Abs. 6 Satz l 
LVerbO), gewählt. Verliert ein Ersatzmitglied während der Wahlperiode die Wählbarkeitsvoraussetzungen oder 
verstirbt es, ist der Nachfolger bei einem späteren Ausscheiden des mit der Erststimme gewählten Mitgliedes aus 
der Reserveliste zu berufen, für welche das mit der Erststimme gewählte Mitglied aufgestellt war.
6.3
Für die Wahl der Reservelisten steht jeder Wählerin und jedem Wähler eine Zweitstimme zur Verfügung (§ 7 b 
Abs. l Satz 2 LVerbO). Eine Bindung an die Listenwahlentscheidung der Erststimme besteht bei der 
Zweitstimmenabgabe nicht. Diese eine Zweitstimme kann entweder für eine der zugelassenen Reservelisten oder 
für eine einzelne Bewerberin oder einen einzelnen Bewerber auf einer dieser Reservelisten abgegeben werden (§ 
7 b Abs. 3 Satz l LVerbO). Wird mit der Zweitstimme mehrheitlich die Reserveliste gewählt, so richtet sich die 
Reihenfolge der gewählten Bewerberinnen und Bewerber nach der von der Partei oder Wählergruppe 
aufgestellten Reserveliste. Eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Reserveliste zu verändern und damit eine 
Personenauswahl zu treffen, erhalten die Wählerinnen und Wähler dadurch, dass sie ihre Zweitstimme statt für 
die gesamte Liste (in diesem Fall erklärt  sich die Wählerin bzw. der Wähler mit der vorgegebenen Reihenfolge 
einverstanden) für eine einzelne Bewerberin oder einen einzelnen Bewerber der Liste abgibt. Dadurch kann  eine 
Veränderung der Listenreihenfolge bewirkt werden, soweit für die gewählte Bewerberin oder den gewählten 
Bewerber mehr Stimmen abgegeben worden sind als für die Liste insgesamt und für andere Bewerberinnen und 
Bewerber. Für diesen Fall, aber auch nur für diesen, bestimmt § 7 b Abs. 3 Satz 2 LVerbO ausdrücklich, dass 
sich die Reihenfolge der Wahl aus der Reserveliste nach der Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reserveliste entfallenen Zweitstimmen richtet. Dass die übrigen Bewerberinnen und Bewerber 
in der Reihenfolge der Liste folgen (§ 7 b Abs. 3 Satz 3 LVerbO), entspricht dem herkömmlichen Wesen der 
Liste und ist in der Vorschrift ausdrücklich klargestellt.
6.4
Wählbar sind außer den Mitgliedern der Vertretungen die Bediensteten der Mitgliedskörperschaften und der 
kreisangehörigen Gemeinden (§ 7 b Abs. l Satz 3 LVerbO). Über die Reservelisten können mit der Zweitstimme 
auch die bei den - letzten - vorangegangenen Wahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften - nicht 
der kreisangehörigen Gemeinden - benannten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden (§ 7 b Abs. l Satz 4 
LVerbO).
6.5
Die Zahl der Listenmandate der auf die Mitgliedskörperschaften entfallenen Mitglieder und der nach einem 
Verhältnisausgleich aus den Reservelisten gewählten Mitglieder wird nach dem Verfahren der mathematischen 
Proportion berechnet (§ 7 b Abs. 2 Satz 7 und Abs. 4 Satz 3 LVerbO). Um eine unangemessene Vergrößerung 
der Verbandsversammlung in Folge des durchzuführenden Verhältnisausgleichs zu verhindern, ist die Anzahl der 
aus den Reservelisten zuzuweisenden Mitglieder auf höchstens die Hälfte der von den Mitgliedskörperschaften 
mit der Erststimme direkt zu wählenden Mitglieder begrenzt (Kappungsgrenze gem. § 7 b Abs. 4 Satz 7 
LVerbO). Wird die Kappungsgrenze nach Durchführung des Verhältnisausgleichs überschritten, bleiben in der 
Folge die Parteien und Wählergruppen mit dem günstigsten Verhältnis der Sitze zu den auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen unberücksichtigt und nehmen am Verhältnisausgleich nicht teil. Dieser Vorgang ist ggf. solange 
zu wiederholen, bis die Kappungsgrenze nicht mehr überschritten wird (§ 7b Abs. 4 Satz 8 und 9 LVerbO).
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Feststellung des Wahlergebnisses

7.1

Das Ergebnis der Wahlen in den Mitgliedskörperschaften ist der Direktorin oder dem Direktor des 

Landschaftsverbandes unverzüglich mitzuteilen. Mit dieser Mitteilung sind die Unterlagen einzureichen, die für 

die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Wahl in den einzelnen Mitgliedskörperschaften von Bedeutung sind.

7.2

Die Direktorin oder der Direktor des Landschaftsverbandes bereitet die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Wahlen in den Mitgliedskörperschaften vor. Er ermittelt die Anzahl der nach § 7 b Abs. 4 LVerbO aus den 

Reservelisten gewählten Mitglieder.

7.3

Der Landschaftsausschuss überprüft anhand der der Direktorin oder dem Direktor des Landschaftsverbandes von 

den Mitgliedskörperschaften zugeleiteten Unterlagen die Ordnungsmäßigkeit der Wahlen in den 

Mitgliedskörperschaften. Er stellt fest, wie viele Erststimmen für die einzelnen Listen und wie viele 

Zweitstimmen für die einzelnen Reservelisten abgegeben worden sind sowie welche Mitglieder und 

Ersatzmitglieder mit Erststimmen und welche Mitglieder aus den Reservelisten mit Zweitstimmen gewählt sind.

7.4

Die Direktorin oder der Direktor des Landschaftsverbandes macht das Ergebnis unverzüglich öffentlich bekannt.

8

Zusammentritt der Landschaftsversammlung

Mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung beginnt die in § 8 Abs. l Satz l LVerbO bestimmte Frist von 30 Tagen, 

innerhalb deren die Landschaftsversammlung zusammentreten muss. 

9

Wahlprüfung

Ein formelles Wahlprüfungsverfahren ist in der Landschaftsverbandsordnung nicht vorgesehen. Es bleibt jedoch 

der neugebildeten Landschaftsversammlung überlassen, über die Gültigkeit ihrer Bildung zu beschließen und 

erforderlichenfalls mit der Vorbereitung dieses Beschlusses den Landschaftsausschuss oder einen besonderen 

Ausschuss zu betrauen.

Dieser Runderlass ersetzt den Runderlass des Innenministeriums -12/20-14-12-35.10.07/12-35.10.08 vom 

18.11.2003 (MBl. NRW. 2003 S. 1522, geä. d. RdErl. v. 16.6.2009 (MBl. NRW. 2009 S. 272, ber. S. 321).

MBl. NRW. 2019 S. 364

Daten und Software sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt. Verantwortlich für die Publikation: die Redaktion im 
Ministerium des Innern NRW. 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/3446

öffentlich

Datum: 08.12.2025

Dienststelle: Fachbereich 12

Bearbeitung: Herr Hehl 

Landschaftsausschuss 19.12.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Öffentliche Ausschreibung der Stelle der Landesdirektorin/des Landesdirektors 
(m/w/d)

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Stelle der Landesdirektorin/des Landesdirektors 
(m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit dem der Vorlage Nr. 15/3446 beigefügten 
Ausschreibungstext in der folgenden Zeitung auszuschreiben:  

- Frankfurter Allgemeine Zeitung -

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen: ca. 28.000,-- €

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

L i m b a c h



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/3445

öffentlich

Datum: 02.12.2025

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Frau Zimmermann / Frau Holzhüter

Landschaftsausschuss 19.12.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Mitgliedschaft des LVR im Verein "Netzwerk Bergische Museen e.V.“ 
hier: Benennung einer Vertretung des LVR zur Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung 

Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss benennt gemäß Vorlage Nr. 15/3445 folgende Vertretung des 
LVR zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Vereins „Netzwerk Bergische 
Museen e.V.“: 
___________________________________

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/3422

öffentlich

Datum: 12.12.2025

Dienststelle: Fachbereich 91

Bearbeitung: Frau Blaschka

Landschaftsausschuss 19.12.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Anpassung der Richtlinien zum "Paul-Clemen-Preis" und zum "Edith-Ennen-
Wissenschaftspreis des LVR" - hier: Änderung des Vergabeturnus 

Beschlussvorschlag:

Die Richtlinien zum „Paul-Clemen-Preis“ sowie zum „Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des 
LVR“ werden nach Maßgabe der Vorlage Nr. 15/3422 neu gefasst.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



1 

Zusammenfassung 

Gegenstand der Vorlage Nr. 15/3422 ist die Änderung des Vergabeturnus zum „Paul-

Clemen-Preis“ sowie zum „Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR“. Hierzu ist die An-

passung bzw. Änderung der Richtlinien zu den jeweiligen Preisen erforderlich, die mit die-

ser Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 

Der Vergabeturnus war Gegenstand der Ergänzungsvorlage Nr. 15/3188/3, die am 

06.10.2025 vom Landschaftsausschuss beschlossen wurde. Gemäß Ziffer 13 der Anlage 1 

zur Ergänzungsvorlage Nr. 3188/3 wurde mit dem Beschluss festgelegt, dass der Paul-

Clemen-Preis und der Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR ab 2026 im jährlichen 

Wechsel, beginnend mit dem Paul-Clemen-Preis vergeben werden sollen. Die Verwaltung 

wurde beauftragt, die weiteren Schritte zur Umsetzung zu veranlassen. 

Mit dieser Vorlage werden die zum Vergabeturnus angepassten Richtlinien zur Beschluss-

fassung vorgelegt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/3422:

Anpassung der Richtlinien zum „Paul-Clemen-Preis“ und zum „Edith-Ennen-

Wissenschaftspreis des LVR“ –  

hier: Änderung des Vergabeturnus 

I. Ausgangssituation 

Der Vergabeturnus zum „Paul-Clemen-Preis“ sowie zum „Edith-Ennen-

Wissenschaftspreises des LVR“ war Gegenstand der Ergänzungsvorlage Nr. 15/3188/3, 

die am 06.10.2025 vom Landschaftsausschuss beschlossen wurde.  

Gemäß Ziffer 13 der Anlage 1 zur Ergänzungsvorlage Nr. 3188/3 wurde mit dem Be-

schluss festgelegt, dass der Paul-Clemen-Preis und der Edith-Ennen-Wissenschaftspreis 

des LVR ab 2026 im jährlichen Wechsel, beginnend mit dem Paul-Clemen-Preis vergeben 

werden sollen.  

Der „Paul-Clemen-Preis“ ehrt junge Kunsthistoriker*innen, die sich der Erforschung der 

rheinischen Kunst widmen. Der LVR vergibt den mit 10.000 EUR dotierten Preis derzeit 

jährlich. Es besteht die Möglichkeit, den Preis auf zwei Preisträger*innen aufzuteilen. 

Mit dem „Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR“ werden besonders qualifizierte wis-

senschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, insbesondere Dissertationen sowie andere Arbei-

ten von grundsätzlicher wissenschaftlicher Bedeutung. 

Die Fokussierung auf einen Wissenschaftspreis pro Jahr schärft das Profil der Auszeich-

nungen. Der Pool potenziell auszeichnungswürdiger Arbeiten verdoppelt sich und fördert 

so die Exzellenz der prämierten Arbeiten. Gleichzeitig verbleibt durch die mögliche Auftei-

lung des Preises auf zwei Preisträger*innen Spielraum für die Auszeichnung mehrerer 

herausragender Arbeiten. Zudem ist bei einer selteneren Preisvergabe mehr öffentliche 

und mediale Aufmerksamkeit je Preisverleihung zu erwarten. Die Formate sind etabliert, 

sodass nicht zu erwarten ist, dass sie durch einen veränderten Turnus an Bekanntheit 

verlieren. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die weiteren Schritte zur Umsetzung zu veranlassen. 

II. Sachstand 

Mit dieser Vorlage werden die zum Vergabeturnus angepassten Richtlinien zur Beschluss-

fassung vorgelegt. 

Im Zuge dieser Anpassungen wurden gleichzeitig kleinere redaktionelle Änderungen an 

den Richtlinien vorgenommen, die den beigefügten Synopsen entnommen werden kön-

nen. 

Als Anlagen sind je eine Synopse zu den Richtlinien der beiden Auszeichnungen mit den 

erforderlichen Änderungen bzw. Anpassungen zum Vergabeturnus sowie die angepassten 

Richtlinien beigefügt. 
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III. Weiteres Vorgehen 

Nach Beschlussfassung werden die geänderten Richtlinien auf der entsprechenden Web-

seite beim LVR „LVR.Rheinland.Ausgezeichnet“ veröffentlicht. 

IV. Vorschlag der Verwaltung  

Die Verwaltung empfiehlt folgende Beschlussfassung: 

Die Richtlinien zum „Paul-Clemen-Preis“ sowie zum „Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des 

LVR“ werden nach Maßgabe der Vorlage Nr. 15/3422 neu gefasst. 

In Vertretung 

D r.  F r a n z   

Anlagen: 

1. Synopse Richtlinien „Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR“ 

2. Synopse Richtlinien „Paul-Clemen-Preis“ 

3. Richtlinien Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR 

4. Richtlinien Paul-Clemen-Preis   



Anlage 1 – Synopse Richtlinien „Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR“ 

Altfassung Neufassung Bemerkungen

– Richtlinien – 

Edith-Ennen-Wissenschaftspreis 

des LVR 

1. Ziel des Edith-Ennen-

Wissenschaftspreises des LVR 

Ziel des Edith-Ennen-

Wissenschaftspreises des LVR ist es, 

besonders qualifizierte wissenschaftliche 

(gegebenenfalls interdisziplinär 

angelegte) Arbeiten über Themen zur 

rheinischen Landeskunde im Bereich der 

Geisteswissenschaften wie der 

Naturwissenschaften auszuzeichnen. 

Dazu gehören insbesondere: 

• Geschichte (u. a. Landes- und 

Regionalgeschichte) 

• Volkskunde/Empirische 

Kulturwissenschaft 

• Archäologie/Bodendenkmalpflege 

• Geowissenschaften 

• Kulturlandschaftspflege 

• Natur- und Landschaftsschutz 

• Musikwissenschaft 

• Sprach- und Literaturwissenschaft 

Ausgenommen ist der Bereich der 

Kunstgeschichte, für den der 



Landschaftsverband Rheinland den Paul-

Clemen-Preis auslobt. 

2. Qualifizierte Arbeiten 

Mit dem Edith-Ennen-Wissenschaftspreis 

des LVR werden besonders qualifizierte 

wissenschaftliche Arbeiten 

ausgezeichnet, insbesondere 

Dissertationen sowie andere Arbeiten 

von grundsätzlicher wissenschaftlicher 

Bedeutung. Ausgeschlossen sind 

Bachelor- und Masterarbeiten, Magister- 

und Diplomarbeiten sowie 

Examensarbeiten im Rahmen eines 

Staatsexamens. Inhaltlich müssen sich 

die Arbeiten mit einem Schwerpunkt auf 

den rheinischen Teil des Landes 

Nordrhein-Westfalen, d. h. auf das 

Verbandsgebiet des 

Landschaftsverbandes Rheinland, 

beziehen. Darüber hinaus können 

Arbeiten Berücksichtigung finden, die 

sich in historischer Perspektive mit der 

ehemaligen preußischen Rheinprovinz 

beschäftigen. 



3. Intervall/Preisgeld/Zuweisung

Der Preis wird jährlich vergeben und ist 

mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 

EUR dotiert. Die Vergabe ist grundsätzlich 

an eine Person vorgesehen, der Preis 

kann alternativ an zwei Personen 

zugleich vergeben werden; in diesen 

Fällen wird das Preisgeld geteilt. Falls 

sich kein/e geeignete/r Anwärter*in 

findet, werden das Preisgeld und die 

Preisvergabe auf das folgende Jahr 

übertragen. Im Falle einer Übertragung 

auf das Folgejahr findet keine Addition 

der Preisgelder statt, die maximale Höhe 

des Preisgelds je Auszeichnung beträgt 

10.000 EUR. 

3. Intervall/Preisgeld/Zuweisung 

Der Preis wird alle zwei Jahre jährlich 

vergeben und ist mit einem Preisgeld in 

Höhe von 10.000 EUR dotiert. Die Vergabe 

ist grundsätzlich an eine Person 

vorgesehen, der Preis kann alternativ an 

zwei Personen zugleich vergeben 

werden; in diesen Fällen wird das 

Preisgeld geteilt. Falls sich keine 

geeignete Person findet, werden das 

Preisgeld und die Preisvergabe auf das 

folgende Jahr übertragen. Sollte sich im 

Folgejahr ebenfalls keine geeignete 

Person finden, so verfällt die 

Auszeichnung für den entsprechenden 

Vergabezeitraum. Falls sich kein/e 

geeignete/r Anwärter*in findet, werden 

das Preisgeld und die Preisvergabe auf 

das folgende Jahr übertragen. Im Falle 

einer Übertragung auf das Folgejahr 

findet keine Addition der Preisgelder 

statt, die maximale Höhe des Preisgelds 

je Auszeichnung beträgt 10.000 EUR. 

Anpassung gemäß Beschluss des

Landschaftsausschusses vom 6. Oktober 2025 

(Vorlage Nr. 15/3188/3)

4. Vorschlagsberechtigte/-verfahren 

Vorschläge für qualifizierte Arbeiten aus 

den genannten Themenfeldern können 

von den Leiter*innen der 

Kulturdienststellen des LVR sowie von 

Leiter*innen wissenschaftlicher Institute 

im Verbandsgebiet des LVR eingereicht 

4. Vorschlagsberechtigte/-verfahren 

 Vorschläge für qualifizierte Arbeiten aus 

den genannten Themenfeldern können 

von den Leiter*innen der 

Kulturdienststellen des LVR sowie von 

Leiter*innen wissenschaftlicher Institute 

im Verbandsgebiet des LVR eingereicht 

Anpassung gemäß Beschluss des

Landschaftsausschusses vom 6. Oktober 2025 

(Vorlage Nr. 15/3188/3)



werden. Die Vorschlagsberechtigten 

werden zu Beginn eines jeden Jahres in 

geeigneter Weise hierzu aufgefordert. Die 

Einreichungsfrist soll vier Wochen 

betragen. Das Vorschlagsverfahren sollte 

spätestens bis zum 31. März eines jeden 

Jahres durchgeführt werden. 

Selbstvorschläge werden nicht 

zugelassen. 

werden. Die Vorschlagsberechtigten 

werden zu Beginn jedes zweiten eines 

jeden Jahres in geeigneter Weise hierzu 

aufgefordert. Die Einreichungsfrist soll 

vier Wochen betragen. Das 

Vorschlagsverfahren sollte spätestens bis 

zum 31. März des jeweiligen eines jeden 

Jahres durchgeführt werden. 

Selbstvorschläge werden nicht 

zugelassen.  

5. Preisvergabe

5.1 Über die Verleihung des Edith-Ennen-

Wissenschaftspreises des LVR 

entscheidet der Kulturausschuss der 

Landschaftsversammlung in 

nichtöffentlicher Sitzung mit 

Stimmenmehrheit nach Vorberatung und 

auf der Grundlage eines empfehlenden 

Beschlusses der Kommission 

Wissenschaftsförderung. 



5.2 Die Kommission 

Wissenschaftsförderung wird im Rahmen 

ihrer Vorberatung durch das LVR-

Dezernat Kultur und Landschaftliche 

Kulturpflege (Dezernat 9) unterstützt (u. 

a. Präsentation der Arbeiten). Dies 

umfasst eine fachliche Beratung durch 

Wissenschaftler*innen des Dezernats 9. 

Sofern erforderlich, holt das Dezernat 9 

externe Expertise ein. 

5.2 Die Kommission 

Wissenschaftsförderung wird im Rahmen 

ihrer Vorberatung durch das LVR-

Dezernat Kultur und Landschaftliche 

Kulturpflege (Dezernat 9) unterstützt (u. 

a. Präsentation der Arbeiten). Dies 

umfasst eine fachliche Beratung durch 

Wissenschaftler*innen des Dezernats 9. 

Sofern erforderlich, holt das Dezernat 9 

externe Expertise ein. 

Anpassung der Dezernatsbezeichnung  

entsprechend Vorlage Nr. 15/2628 

5.3 Dem Kulturausschuss wird mit 

empfehlendem Beschluss der Vorschlag 

mit der höchsten Stimmenzahl zur 

Entscheidung vorgelegt. Erhalten 

verschiedene Vorschläge die höchste 

Anzahl von Stimmen, so sind diese 

Vorschläge dem Kulturausschuss zur 

Entscheidung vorzulegen. 

6. Preisverleihung 

Der Preis wird jährlich in einer feierlichen 

Veranstaltung durch den/die 

Vorsitzende/n der 

Landschaftsversammlung Rheinland 

verliehen. Der Ort der Preisvergabe soll 

sich nach Möglichkeit am regionalen 

Schwerpunkt der ausgezeichneten Arbeit 

ausrichten. 

6. Preisverleihung  

Der Preis wird alle zwei Jahre jährlich in 

einer feierlichen Veranstaltung durch 

den*die Vorsitzende*n den/die 

Vorsitzende/n der 

Landschaftsversammlung Rheinland 

verliehen. Der Ort der Preisvergabe soll 

sich nach Möglichkeit am regionalen 

Schwerpunkt der ausgezeichneten Arbeit 

ausrichten. 

Anpassung gemäß Beschluss des

Landschaftsausschusses vom 6. Oktober 2025 

(Vorlage Nr. 15/3188/3) 

Redaktionelle Änderung im Sinne einer 

geschlechtergerechten Sprache



Anlage 2 – Synopse Richtlinien „Paul-Clemen-Preis“ 

Altfassung Neufassung Bemerkungen

– Richtlinien – 

Paul-Clemen-Preis 

Das Preisgeld beträgt jährlich 10.000 Euro. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist 

mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 EUR 

dotiert. 

Das Preisgeld beträgt jährlich 10.000 Euro.  

Anpassung gemäß Beschluss des

Landschaftsausschusses vom 6. Oktober 2025 

(Vorlage Nr. 15/3188/3)

Das Preisgeld kann in zwei Teile geteilt werden. 

Es ist auf das nächste Jahr übertragbar.  

Die Vergabe ist grundsätzlich an eine Person 

vorgesehen, der Preis kann alternativ an zwei 

Personen zugleich vergeben werden; in diesen 

Fällen wird das Preisgeld geteilt. Falls sich keine 

geeignete Person findet, werden das Preisgeld 

und die Preisvergabe auf das folgende Jahr 

übertragen.  Sollte sich im Folgejahr ebenfalls 

keine geeignete Person finden, so verfällt die 

Auszeichnung für den entsprechenden 

Vergabezeitraum.  

Das Preisgeld kann in zwei Teile geteilt werden. 

Es ist auf das nächste Jahr übertragbar.  

Anpassung gemäß Beschluss des

Landschaftsausschusses vom 6. Oktober 2025 

(Vorlage Nr. 15/3188/3)

Der Landschaftsverband Rheinland fordert die 

Direktorinnen und Direktoren der 

kunsthistorischen Institute und Seminare der 

Hochschulen in Bonn, Köln, Aachen und 

Düsseldorf, den/die Landeskonservator/in 

Rheinland, den/die Vertreter/in des Lehrgebietes 

Denkmalpflege der RWTH Aachen und den/die 

Der Landschaftsverband Rheinland fordert die 

Direktor*innen Direktorinnen und Direktoren der 

kunsthistorischen Institute und Seminare der 

Hochschulen in Bonn, Köln, Aachen und 

Düsseldorf, den*die Landeskonservator*in 

den/die Landeskonservator/in Rheinland, 

den*die Vertreter*in den/die Vertreter/in des 

Redaktionelle Änderungen im Sinne einer 
geschlechtergerechten Sprache 



jeweilige/n Vorsitzende/n des Verbandes 

Rheinischer Museen auf, hochqualifizierte 

Arbeiten zur Rheinischen Kunstgeschichte, 

vornehmlich jüngerer Forscher und 

Forscherinnen, bis zum 1. Juni eines jeden Jahres 

dem/der Direktor/in des Kunsthistorischen 

lnstituts der Universität Bonn einzureichen.  

Lehrgebietes Denkmalpflege der RWTH Aachen 

und den*die jeweilige*n Vorsitzende*n den/die 

jeweilige/n Vorsitzende/n des Verbandes 

Rheinischer Museen auf, hochqualifizierte 

Arbeiten zur Rheinischen Kunstgeschichte, 

vornehmlich jüngerer Forschende Forscher und 

Forscherinnen, bis zum 1. Juni eines jeden 

zweiten Jahres dem*der Direktor*in dem/der 

Direktor/in des Kunsthistorischen lnstituts der 

Universität Bonn einzureichen.  

Anpassung gemäß Beschluss des 

Landschaftsausschusses vom 6. Oktober 2025 

(Vorlage Nr. 15/3188/3)

Der/die geschäftsführende Direktor/in des 

Kunsthistorischen Instituts der Universität Bonn 

schlägt in Abstimmung mit den übrigen 

Vorschlagsberechtigten dem 

Landschaftsverband Rheinland Kandidatinnen 

und Kandidaten vor.  

Der*Die Der/die geschäftsführende Direktor*in 

Direktor/in des Kunsthistorischen Instituts der 

Universität Bonn schlägt in Abstimmung mit den 

übrigen Vorschlagsberechtigten dem 

Landschaftsverband Rheinland Kandidat*innen 

Kandidatinnen und Kandidaten vor.  

Redaktionelle Änderungen im Sinne einer 
geschlechtergerechten Sprache 

Über die Vergabe des Preises entscheidet der 

Kulturausschuss der Landschaftsversammlung 

Rheinland. Der/die Vorsitzende der 

Landschaftsversammlung Rheinland überreicht 

den Preis. 

Über die Vergabe des Preises entscheidet der 

Kulturausschuss der Landschaftsversammlung 

Rheinland. Der*Die Der/die Vorsitzende der 

Landschaftsversammlung Rheinland überreicht 

den Preis. 

Redaktionelle Änderung im Sinne einer 
geschlechtergerechten Sprache 



Anlage 3 

– Richtlinien – 

Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR  

1. Ziel des Edith-Ennen-Wissenschaftspreises des LVR  

Ziel des Edith-Ennen-Wissenschaftspreises des LVR ist es, besonders qualifizierte 

wissenschaftliche (gegebenenfalls interdisziplinär angelegte) Arbeiten über Themen zur 

rheinischen Landeskunde im Bereich der Geisteswissenschaften wie der 

Naturwissenschaften auszuzeichnen. Dazu gehören insbesondere:  

• Geschichte (u. a. Landes- und Regionalgeschichte)  

• Volkskunde/Empirische Kulturwissenschaft  

• Archäologie/Bodendenkmalpflege  

• Geowissenschaften  

• Kulturlandschaftspflege  

• Natur- und Landschaftsschutz  

• Musikwissenschaft  

• Sprach- und Literaturwissenschaft 

 Ausgenommen ist der Bereich der Kunstgeschichte, für den der Landschaftsverband 

Rheinland den Paul-Clemen-Preis auslobt.  

2. Qualifizierte Arbeiten  

Mit dem Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR werden besonders qualifizierte 

wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, insbesondere Dissertationen sowie andere 

Arbeiten von grundsätzlicher wissenschaftlicher Bedeutung. Ausgeschlossen sind 

Bachelor- und Masterarbeiten, Magister- und Diplomarbeiten sowie Examensarbeiten im 

Rahmen eines Staatsexamens. Inhaltlich müssen sich die Arbeiten mit einem Schwerpunkt 

auf den rheinischen Teil des Landes Nordrhein-Westfalen, d. h. auf das Verbandsgebiet des 

Landschaftsverbandes Rheinland, beziehen. Darüber hinaus können Arbeiten 

Berücksichtigung finden, die sich in historischer Perspektive mit der ehemaligen 

preußischen Rheinprovinz beschäftigen.  

3. Intervall/Preisgeld/Zuweisung  

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 EUR 

dotiert. Die Vergabe ist grundsätzlich an eine Person vorgesehen, der Preis kann alternativ 

an zwei Personen zugleich vergeben werden; in diesen Fällen wird das Preisgeld geteilt. 

Falls sich keine geeignete Person findet, werden das Preisgeld und die Preisvergabe auf das 

folgende Jahr übertragen. Sollte sich im Folgejahr ebenfalls keine geeignete Person finden, 

so verfällt die Auszeichnung für den entsprechenden Vergabezeitraum.  

4. Vorschlagsberechtigte/-verfahren 

 Vorschläge für qualifizierte Arbeiten aus den genannten Themenfeldern können von den 

Leiter*innen der Kulturdienststellen des LVR sowie von Leiter*innen wissenschaftlicher 

Institute im Verbandsgebiet des LVR eingereicht werden. Die Vorschlagsberechtigten 

werden zu Beginn jedes zweiten Jahres in geeigneter Weise hierzu aufgefordert. Die 

Einreichungsfrist soll vier Wochen betragen. Das Vorschlagsverfahren sollte spätestens bis 



zum 31. März des jeweiligen Jahres durchgeführt werden. Selbstvorschläge werden nicht 

zugelassen.  

5. Preisvergabe  

5.1 Über die Verleihung des Edith-Ennen-Wissenschaftspreises des LVR entscheidet der 

Kulturausschuss der Landschaftsversammlung in nichtöffentlicher Sitzung mit 

Stimmenmehrheit nach Vorberatung und auf der Grundlage eines empfehlenden 

Beschlusses der Kommission Wissenschaftsförderung.  

5.2 Die Kommission Wissenschaftsförderung wird im Rahmen ihrer Vorberatung durch das 

LVR-Dezernat Kultur (Dezernat 9) unterstützt (u. a. Präsentation der Arbeiten). Dies umfasst 

eine fachliche Beratung durch Wissenschaftler*innen des Dezernats 9. Sofern erforderlich, 

holt das Dezernat 9 externe Expertise ein.  

5.3 Dem Kulturausschuss wird mit empfehlendem Beschluss der Vorschlag mit der 

höchsten Stimmenzahl zur Entscheidung vorgelegt. Erhalten verschiedene Vorschläge die 

höchste Anzahl von Stimmen, so sind diese Vorschläge dem Kulturausschuss zur 

Entscheidung vorzulegen.  

6. Preisverleihung  

Der Preis wird alle zwei Jahre durch den*die Vorsitzende*n der Landschaftsversammlung 

Rheinland verliehen. Der Ort der Preisvergabe soll sich nach Möglichkeit am regionalen 

Schwerpunkt der ausgezeichneten Arbeit ausrichten. 



Anlage 4 

– Richtlinien – 

Paul-Clemen-Preis  

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 EUR dotiert.  

Die Vergabe ist grundsätzlich an eine Person vorgesehen, der Preis kann alternativ an zwei 

Personen zugleich vergeben werden; in diesen Fällen wird das Preisgeld geteilt. Falls sich keine 

geeignete Person findet, werden das Preisgeld und die Preisvergabe auf das folgende Jahr 

übertragen.  Sollte sich im Folgejahr ebenfalls keine geeignete Person finden, so verfällt die 

Auszeichnung für den entsprechenden Vergabezeitraum.  

Der Landschaftsverband Rheinland fordert die Direktor*innen der kunsthistorischen Institute und 

Seminare der Hochschulen in Bonn, Köln, Aachen und Düsseldorf, den*die Landeskonservator*in 

Rheinland, den*die Vertreter*in des Lehrgebietes Denkmalpflege der RWTH Aachen und den*die 

jeweilige*n Vorsitzende*n des Verbandes Rheinischer Museen auf, hochqualifizierte Arbeiten zur 

Rheinischen Kunstgeschichte, vornehmlich jüngerer Forschende, bis zum 1. Juni eines jeden 

zweiten Jahres dem*der Direktor*in des Kunsthistorischen lnstituts der Universität Bonn 

einzureichen.  

Der*Die geschäftsführende Direktor*in des Kunsthistorischen Instituts der Universität Bonn schlägt 

in Abstimmung mit den übrigen Vorschlagsberechtigten dem Landschaftsverband Rheinland 

Kandidat*innen vor.  

Über die Vergabe des Preises entscheidet der Kulturausschuss der Landschaftsversammlung 

Rheinland. Der*Die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland überreicht den Preis. 
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